Begriffschaos: Vom „Gastarbeiter“ bis zum „Migranten“ – Wer ist wer? (Lösungen)


Suche für die jeweilige Definition den richtigen Fachbegriff (du kannst deine Entscheidung mit Hilfe des „Glossars“ überprüfen) und informiere dich über die Kennzeichen der jeweiligen Gruppe.

	Fachbegriff
	Definition
	Kennzeichen / Besonderheiten

	Ausländer
	Jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist.
	· Keine deutsche Staatsangehörigkeit

	Aussiedler
	Angehörige der deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Osteuropa bzw. Zentralasien, die 1945 bis 1949 nicht vertrieben wurden und seit 1950 als Einwanderer in die Bundesrepublik Deutschland gelangen.
	· Form ethnischer Migration 

· Bundesvertriebenengesetz in Verbindung mit Artikel 116 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

· Seit 1993 Kriegsfolgenbereinigungsgesetz

· Hauptherkunftsländer: Polen, Rumänien und die Sowjetunion bzw. deren Nachfolgestaaten - insbesondere die Russische Föderation und Kasachstan.

	Gastarbeiter
	Arbeiter, die in den 50er Jahren von Deutschland angeworben wurden.
	· Idee des befristeten Aufenthalts

· Zweck des Aufenthalts: arbeiten 
(heutiger Begriff Arbeitsmigrant)

	Flüchtlinge
	Eine Person, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt.
	· Festgelegt in den Genfer Flüchtlingskonventionen 

	Asylberechtigte
	Anerkannte Asylbewerber


	· Berechtigt ist, wer von Seiten seines Heimatstaates wegen seiner Rasse, Religion, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe an Leib, Leben und Freiheit bedroht wird

· Aufenthaltsrecht

	Migranten
	Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihr Geburtsland verlassen haben und in einem anderen Land leben.
	· Oberbegriff

· auf Dauer angelegter bzw. dauerhaft werdender Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. in eine andere Region

	Asylbewerber
	Alle, die einen Asylantrag nach Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes gestellt haben und deren Antrag noch geprüft wird.

	· Auflagen: Unterbringung und Verpflegung in Gemeinschaftsunterkünften sowie der 
Aufenthalt in einem bestimmten von der Behörde zugewiesenen Bezirk. 

· Anspruch auf Sozialleistungen kann auf ein Minimum begrenzt und in Sachleistungen gewährt werden.


